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Wo sich Biber und Men-
schen Lebens-, Wohn- 
und Arbeitsraum teilen, 
kommt es auch zu Konflik-
ten: Biberdämme gefähr-
den durch den Wasserstau 
bei Starkregen nahegele-
gene Siedlungsbereiche, 
Staunässe macht landwirt-
schaftliche Böden teils un-
befahrbar und beeinträch-
tig deren Ertragsfähigkeit. 
Fraßschäden an Bäumen 
schwächen deren Vitalität 
und sind somit nicht nur 
ein Schaden für die betrof-
fenen Eigentümer, son-
dern ein ernstzunehmen-
des Sicherheitsrisiko für 
Passanten.
Es zeigt sich deutlich – 
der Biber bereitet längst 
nicht mehr nur Bäuerin-
nen und Bauern Proble-
me, zunehmend erkennen 
auch Gemeindevertreter 
und Privatpersonen, dass 
ein Zusammenleben nicht 
ganz so einfach möglich 
ist, wie gerne behauptet 
wird. Eine Lösung muss 
gefunden werden! Diese 
kann aber nicht nur aus 
100-prozentiger Toleranz 
bestehen.
Ja, es wird Kompromisse 
brauchen – aber um diese 
zu erzielen, wird es Bewe-
gung seitens der Politik 
sowie des Naturschutzes 
brauchen. Betroffene ha-
ben in den letzten Jahren 
bereits genug erduldet und 
wurden mit Schäden oft 
alleine gelassen.
Höchste Zeit, das zu än-
dern: Mit sinnvollen Ma-
nagementmaßnahmen, 
die auch Entnahmen von 
Problemtieren ermögli-
chen.

Betroffene nicht 
alleine lassen
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Rasche Lösungen gefordert
Biberpopulation verursacht immer größere Schäden

Ende des vergangenen Jahres gab 
es einen großen Aufschrei in der 
Region Kufstein: Am Hechtsee 
haben sich Biber angesiedelt und 
entlang des stark frequentier-
ten Spazierweges enorme Schä-
den an großen, alten Bäumen 
verursacht. Ein Absterben die-
ser ist nun vorprogrammiert. 
Gemeindevertreter und Bevölke-
rung fürchten die Gefahr durch 
umstürzende Bäume und bedau-
ern die negativen Auswirkungen 
auf das beliebte Naherholungs-
gebiet. In der Landwirtschaft 
kämpfen Betroffene schon deut-
lich länger mit Biberschäden. 
Der Wasserrückstau, die Unter-
grabung der Felder oder die 
Beschädigung von Forstpflanzen 
führen zu empfindlichen wirt-
schaftlichen Einbußen und ver-
ursachen, wie von einem Land-
wirt angemerkt, auch Unfälle 
mit Traktoren. Auch im Sied-
lungsgebiet wird immer wieder 
Infrastruktur beschädigt.
Die mittlerweile aufgetretenen 
Schäden sind zahlreich, viele 
tragfähige Lösungen gibt es 
jedoch nicht. Aufgrund dessen 
wurde am Mittwoch, den 18. 
März, ein Treffen unter dem Titel 
„Bibergipfel“ im Bürgersaal Kuf-
stein einberufen. Am Podium 

sprachen Josef Auer (Bürger-
meister der Gemeinde Breiten-
bach am Inn), Markus Wallner 
(Bezirksforstinspektor), Martin 
Krumschnabel (Bürgermeister 
der Stadt Kufstein), Melanie 
Steinbacher (Geschäftsführerin 
Regionalmanagement KUUSK), 
Walter Michaeler (Umweltabtei-
lung Land Tirol) und Michael 
Jäger (Landtagsabgeordneter 
und Bezirkskammerobmann 
Kufstein). Sie beantworteten im 
Anschluss auch Fragen aus dem 
Publikum.
Ziel der Veranstaltung war es, 
einen Überblick über die aktuelle 
Lage zu schaffen und gemein-
same Lösungsansätze auszulo-
ten.

Aktueller Umgang mit 
Schadensfällen
Walter Michaeler stellte eingangs 
die aus Bayern eingewanderte 
Tierart Biber und deren Verhal-
tensweise vor. Er betonte die 
aus seiner Sicht positiven Aus-
wirkungen des Bibers auf die 
Natur durch Schaffung vielfäl-
tiger Lebensräume.
Zudem erklärte er die Rolle der 
Biberbeauftragten, welche er 
als Partner in der Region sieht, 
die im Schadensfall als erste 

Ansprechpartner die Situa-
tion vor Ort begutachten. Laut 
Michaeler liege der Vorteil der 
Zusammenarbeit mit den Biber-
beauftragten in deren Expertise 
zu den Tieren. Sie seien Teil eines 
unbürokratischen Systems und 
können geringfügige Eingriffe, 
wie die Abtragung eines zusätz-
lichen Dammes, ohne Rückspra-
che mit der BH erlauben. Bei grö-
ßeren Eingriffen, insbesondere 
an der Biberburg, dem „Wohn-
bereich“ der Biber, ist jedoch in 
jedem Fall eine Bewilligung bei 
der BH einzuholen.
Als mögliche präventive Lösun-
gen nannte er die Schaffung 
eines alternativen Nahrungs-
angebotes entlang der Gewäs-
ser, beispielsweise durch Weiden 
oder andere schnell ausschla-
gende Bäume, und den Schutz 
wertvoller Gehölze durch Draht-
gitter oder Elektrozäune. Auch 
die Anbringung von Rohren oder 
das Abtragen von Dämmen kann 
Erleichterung bringen, sofern 
genügend Wasser im Staubereich 
verbleibt, um den Eingang der 
Biberburg zu verdecken und eine 
Wassertiefe von etwa 50 Zenti-
metern zu erhalten.
Das Liegenlassen gefällter Bäume 
bringe ebenfalls Vorteile, da der 



 AKTUELLES     3LANDWIRTSCHAFTLICHE BLÄTTER | Ausgabe 13 | 26. März 2026

Biber dann die oberen, dünnen 
Äste nutze und erst einmal keine 
weiteren größeren Bäume schä-
dige.
Angrenzende Grundeigentü-
mer:innen hätten aber trotz sol-
cher Maßnahmen mit gewissen 
Auswirkungen und Einschrän-
kungen zu rechnen. Der Status 
„streng geschützt“ in der Flo-
ra-Fauna-Habitat-Richtlinie 
schränkt die Möglichkeiten zur 
Entnahme bzw. zum Manage-
ment ein.

Gemeinden unter Druck
Auswirkungen durch die Akti-
vitäten der Biber sind bereits 
in vielen Gemeinden unseres 
Bundeslandes spürbar. Martin 
Krumschnabel berichtete bei-
spielsweise über die massiven 
Schäden an Bäumen entlang des 
Hechtsees. Bürgermeister Josef 
Auer, ebenfalls als Sprecher am 
Podium, stellte die Situation in 
seiner Gemeinde dar. Beiderorts 
zeige sich ein ähnliches Bild: 
große Schäden an den Bäumen, 
damit verbundene hohe Kosten, 
Anrainer, welche aus Sorge um 
ihre Sicherheit schnelle Gegen-
maßnahmen fordern.
Vergleichbare Situationen schil-
derten auch mehrere als Zuhörer 
anwesende Gemeindevertreter, 
von extremen Schäden an Stra-
ßen wurde beispielsweise auch 
aus Angerberg berichtet.
Langfristig zufriedenstellende 
Lösungen konnten bislang noch 
nicht erreicht werden. Die prä-
ventiven Schutzmaßnahmen 
zeigen nur bedingte Wirkung 
und können laut Praxisberich-
ten Schäden nicht zur Gänze 
verhindern. Eingriffe an den 
Dammbauten brauchen eine 
Bewilligung durch die Biberbe-
auftragten oder die BH und ber-
gen zudem das Risiko, die Bauak-
tivitäten der Biber zu verstärken 
und somit weitere Folgeschäden 
zu erzeugen.
Seitens der Gemeinden wurden 
daher Management-Maßnah-
men gefordert, welche schnell 
umgesetzt werden können und 
sowohl kurz-, mittel-, als auch 
langfristig Wirkung zeigen. Die 
Entnahme von Tieren sowie die 
Ausweisung biberfreier Zonen 
wurden im Zuge dessen eben-
falls gefordert.

Schäden am Eigentum
Viele der geschädigten Grundstü-
cke gehören Privatpersonen und 
Landwirt:innen, die finanziellen 
und wirtschaftlichen Auswirkun-
gen sind teils enorm.
Berichte aus den Reihen des Pub-
likums erstreckten sich von Schä-
den an einer Hauseinfahrt über 
mehrere tausend Euro, einge-
brochene Traktoren inklusive 
Totalschäden an Anbaugeräten, 
überflutete Flächen, die nicht 
mehr befahrbar sind bis hin zu 
massiven Fraßschäden an einer 
Obstbaukultur mit alten, erhal-
tenswerten Sorten.
Durch die entstandenen Scha-
denssummen, welche Privat-
personen, Landwirt:innen und 
Gemeinden stark belasten, 
drängte sich die Frage nach Ent-
schädigungszahlungen auf. Die 
Antwort fiel jedoch ernüchternd 
aus. Zu Zahlungen sei niemand 
verpflichtet, sie können nur 
erfolgen, wenn die Möglichkeit 
besteht, auf Geldmittel des Lan-
des zuzugreifen. Zuvor bedarf es 
einer Begutachtung der Schäden. 
Erfahrungsberichte zeigten, dass 
die Betroffenen bisher auf ihren 
Kosten sitzen geblieben sind 
oder nur einen Teil ausbezahlt 
bekommen haben. Infolge der 
weitreichenden negativen Aus-
wirkungen herrscht teils große Un- 
zufriedenheit, Gemeindevertre-
ter berichteten von einem „Kip-
pen der Stimmung“ in den Ort-
schaften.
Bezirkskammerobmann Michael 
Jäger versteht den Ärger: „Wir 
haben bereits bei der Ausarbei-
tung der letzten Jagdgesetzno-
velle gefordert, den Biber ent-
sprechend zu berücksichtigen. 
Leider fand diese Forderung zu 
wenig Unterstützer und konnte 
nicht umgesetzt werden. Die Pra-
xis zeigt deutlich, dass der Lei-
densdruck nicht geringer son-
dern mehr wird. Deshalb braucht 
es praxistaugliche Lösungen bei 
der nächsten Jagdgesetznovelle!“
Aus der Diskussion beim Biber-
gipfel ging deutlich hervor, 
dass Entschädigungen ebenso 
dringend notwendig sind, wie 
Regulierungsmaßnahmen. Denn 
wenn die Gesellschaft den Schutz 
des Bibers möchte, müsse diese 
auch für die von ihm verrichte-
ten Schäden aufkommen.

Wer haftet für Schäden? 
Große Sorgen bereitet die Frage nach der Haftung, wenn vom Bi-
ber geschädigte Bäume umstürzen und Schäden an Sachanlagen 
oder gar Personen verursachen. Hans Gföller, Leiter der Rechts-
abteilung an der LK Tirol, über die vorliegende Gesetzessituation:

1. Allgemeine Haftung für Schäden durch Wildtiere (z. B. Biber)

Der Biber ist ein europarechtlich geschütztes, wildlebendes Tier, 
das keinem Menschen „gehört“. Daher gibt es keinen Tierhalter, 
der zivilrechtlich haften könnte.

Bei Biberschäden sind auch Behörden lediglich Ansprechpartner 
für Beratung im Umgang mit dem Wildtier, aber ebenso nicht 
haftungspflichtig. Die Naturschutzbehörden sind beispielweise für 
die Erfassung von Schäden oder Beratung zuständig, nicht jedoch 
für Haftung oder Schadenersatz. 

Niemand haftet grundsätzlich für Schäden, die ein Biber verur-
sacht, weil es keine Halterhaftung gibt und auch Behörden keine 
Ersatzpflicht tragen.

Mögliche Entschädigungen beruhen lediglich auf Ausgleichs-
fonds oder Förderungen nach dem Naturschutzrecht, nicht aber 
auf dem Haftungsrecht im Sinne des Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuch.

2. Neue Baumhaftung (§ 1319b ABGB seit 1. Mai 2024)

Die neue österreichische Rechtslage betrifft ausschließlich 
Schäden durch das Umstürzen eines Baumes oder herabfallende 
Äste, wenn der Halter des Baumes (typischerweise der Grundei-
gentümer) seine Sorgfaltspflichten verletzt hat. Dabei geht es nur 
um Schäden, die auf mangelnde Pflege oder fehlende Kontrollen 
des Baumes zurückzuführen sind. Die Beweislast liegt nach der 
neuen Rechtslage wieder beim Geschädigten: Er muss beweisen, 
dass der Baumhalter seine Sorgfalt vernachlässigt hat.

Die Regelung gilt nicht für Waldbäume, das sind Bäume in einem 
Wald iSd Forstgesetzes 1975. 

Im Zusammenhang mit Biberfraß bedeutet dies folgendes: Wenn 
ein Baum durch Biberfraß geschwächt, dadurch zum Risiko wird 
und schließlich umstürzt und dabei einen Sach- oder Personen-
schaden verursacht, haftet der Grundstückseigentümer bzw. die 
Grundstückseigentümerin nur dann, wenn:

•  der Schaden vorhersehbar war,

•  Schutzmaßnahmen zumutbar gewesen wären, und

•  er bzw. sie diese pflichtwidrig (= trotz Kenntnis bzw. vorwerf-
barer Unkenntnis) unterlassen hat.

Das ist in der Praxis selten, weil Grundstückseigentümer:innen 
nicht verpflichtet sind, Wildtierverhalten vorauszusehen, solange 
es nicht jahrelang regelmäßig auftritt oder konkrete Warnhinweise 
vorliegen.

In der Regel liegt daher keine Sorgfaltspflichtverletzung vor, wenn 
ein wildlebender Biber einen Baum schwächt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass in Österreich 
mangels Halterhaftung grundsätzlich niemand für Schäden durch 
wildlebende Biber haftet. Die neue Baumhaftung (§ 1319b ABGB) 
greift nur, wenn der Baumhalter seine Sorgfalt vernachlässigt hat. 
Biberfraß allein begründet keine Haftung des Grundeigentümers.


